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Verordnung über bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132),

ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN

d

er-
richten

06.07.2011 06.07.2011

Im Allgemeinen Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet sind gemäß § 1 (5) und § 1 (9) Bau 
NVO Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten gemäß sogenannter „Telgter 
Sortimentsliste” (Einzelhandelskonzept für die Stadt Telgte – Junker und Kruse, Dortmund, 
November 2007) ausgeschlossen.

Das sind:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Gesundheits- und Körperpflegeartikel
- Papier, Bürobedarf, Schreibwaren / Zeitungen, Zeitschriften / Bücher
- Blumen
- Bekleidung / Wäsche
- Schuhe / Lederwaren
- Glas, Porzellanb, Keramik / Hausrat / Geschenkartikel
- Spielwaren / Hobby / Basteln / Musikinstrumente
- Sportartikel / Fahrräder / Camping  (ausgenommen Sportgroßgeräte)
- Uhren / Schmuck 
- Unterhaltungselektronik / Musik / Video / PC / Drucker / Kommunikation / Foto
- Medizinische und orthopädische Artikel
- Elektro / Haushaltsgeräte
- Wohneinrichtung (ausgenommen Teppiche Einzelware, Bettenwaren / Matratzen)
- Lampen / Leuchten / Leuchtmittel

1a)

FÜR DIE 65. ÄNDERUNG
Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 1a)
Ausschluss der zentrenrelevanten Einzelhandelssortimente gem. sogenannter 
"Telgter Sortimentsliste" im Allgemeinen Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbe-
gebiet des Bebauungsplanes „Orkotten I“.

1

ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 01.12.2011 nach
§§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches beschlossen, die 65. Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am 09.03.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Telgte, den 09.03.2012

Große Vogelsang
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung hat in der Zeit vom 19.03.2012 bis einschließlich        
20.04.2012 gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 23.04.2012

Wolfgang Pieper
Bürgermeister

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung hat in der
Zeit vom 19.03.2012 bis einschließlich 20.04.2012 gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 23.04.2012

Wolfgang Pieper
Bürgermeister

Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 28.08.2012 nach
§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, die 65. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Be-
gründung - öffentlich auszulegen.
Telgte, den 28.08.2012

Große Vogelsang
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Diese 65. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches in der Zeit vom 17.09.2012 bis einschließlich 31.10.2012 zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Telgte, den 02.11.2012

Wolfgang Pieper
Bürgermeister 

Ersatzlose Streichung der textlichen Feststezungen Nr. 1b, 1c, 2,und 3 

Herausnahme eines Teilbereiches aus dem Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Orkotten I. Für  diesen Bereich  wird als 66. Änderung ein eigenständiger
Bebauungsplan „Sondergebiete Orkotten Ost“ aufgestellt.

2

3

63. Änderung nicht abgeschlossen
64. Änderung nicht abgeschlossen
Einschließlich der 65. Änderung
66. Änderung siehe BP „Sondergebiete Orkotten Ost“

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S.2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 
568) in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl. I S. 504), in der zuletzt 
geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN  –  FÜR DIE 68. ÄNDERUNG

Der Rat der Stadt Telgte hat am 13.12.2012 nach § 10 des Baugesetzbuches die 65. 
Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Telgte, den 13.12.2012

Wolfgang Pieper Schmidt
Bürgermeister Schriftführerin

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 65. Änderung dieses 
Bebauungsplanes am                             ortsüblich bekannt gemacht worden. In dieser 
Bekanntmachung wurde ebenfalls auf dieVorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 
4, des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 Abs. 6 GO NRW 
hingewiesen. 
Die 65. Änderung des Bebauungsplanes hat am                                 Rechtskraft erlangt. 
Telgte, den

Bürgermeister                      
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Planzeichnung
Bereich der 68. Änderung

Textliche Festsetzungen
1) gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 -10) BauNVO:
1a) Im Allgemeinen Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet sind gemäß § 1 (5) und § 1 (9)

Bau NVO Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten gemäß sogenannter 
„Telgter Sortimentsliste” (Einzelhandelskonzept für die Stadt Telgte – Junker und Kruse, Dortmund, 
November 2007) ausgeschlossen.

Das sind:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Gesundheits- und Körperpflegeartikel
- Papier, Bürobedarf, Schreibwaren / Zeitungen, Zeitschriften / Bücher
- Blumen
- Bekleidung / Wäsche
- Schuhe / Lederwaren
- Glas, Porzellanb, Keramik / Hausrat / Geschenkartikel
- Spielwaren / Hobby / Basteln / Musikinstrumente
- Sportartikel / Fahrräder / Camping  (ausgenommen Sportgroßgeräte)
- Uhren / Schmuck 
- Unterhaltungselektronik / Musik / Video / PC / Drucker / Kommunikation / Foto
- Medizinische und orthopädische Artikel
- Elektro / Haushaltsgeräte
- Wohneinrichtung (ausgenommen Teppiche Einzelware, Bettenwaren / Matratzen)
- Lampen / Leuchten / Leuchtmittel

1b) entfällt

1c) entfällt

1d) Das eingeschränkte Gewerbegebiet GE (2) dient vorwiegend der Unterbringung von Betrieben mit 
angeschlossenen Betriebswohnungen.

Zulässig sind:
1. Gewerbebetriebe aller Art außer die für unzulässig erklärten Betriebe
2. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und     
    Betriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet sind,
3. Geschäfts- Büro und Verwaltungsgebäude,

Ausnahmen können zugelassen weden:
1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
2. Anlagen für sportliche Zwecke.

Unzulässig sind:
1. Betriebsarten der Abstandsklassen I bis VII der Abstandsliste 1998 zum Runderlass des      
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1998     (SMBl.NW 183) und 
Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad.
2. Tankstellen
3. Vergnügungsstätten

2) entfällt

3) entfällt

4) In dem mit GE * gekennzeichneten Bereichen sind die Betriebsarten der Abstandsklassen I bis VII 
der Liste der Betriebsarten (laut Anlage) sowie ähnliche Anlagen unzulässig. 
Ausnahmsweise können im Einzelfall gemäß § 31 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 5 
BauNVO Anlagen der nächstniedrigeren Abstandklasse zugelassen werden, wenn die Einhaltung 
der entsprechenden Immissionswerte nachgewiesen wird.

5) gem. § 9 (1) Nr. 1 und § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO:
Die Höhenlage der Gebäude im MI (2) festgesetzten Bereich richtet sich nach den Straßenbau- und 
Entwässerungsplänen: die Fußbodenoberkante des Erdgeschosses darf nicht höher liegen als
0,60 m über der zugehörigen Erschließungsstraße.

6) gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB  i.V.m. §§ 12 (6) & 23 (5) BauNVO
6a) Im Gewerbegebiet GE (2) gilt abweichende Bauweise. Diese wird wie folgt definiert: An der 

westlichen Baugebietsgrenze darf direkt an die Grundstücksgrenze herangebaut werden, sofern die 
Wand keine Maueröffnung aufweist. Für alle anderen Fälle gelten die Grenzabstände gemäß § 6 
BauO NRW. In den Gebäudeteilen, die nicht mindestens 3 m von der westlichen Baugebietsgrenze 
entfernt liegen sind Wohn- und Schlafräume unzulässig.

6b) In dem mit MI (3)  und MI (4) festgesetzten Bereich (Bereich der 68. Änderung) ist als abweichende 
Bauweise bei nachbarschaftlicher Zustimmung eine einseitige Grenzbebauung möglich.

7) gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB  i.V.m. §§ 12 (6) & 23 (5) BauNVO
7a) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen gem. § 23 Abs.5 der Baunutzungsverordnung - 

BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 1968 (BGBI. I S. 1237) sind 
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sowie Garagen- und Stellplätze nicht zugelassen. Ausnahmen 
können zugelassen werden.

Hinweise
1) ARTENSCHUTZ

Auf der Ebene der Baugenehmigung / des Abrissantrages des alten Gewerbegebäudes im MI (3) östlich 
des Gildeweges ist in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde rechtzeitig vor Abriss eine 
gutachterliche Untersuchung zu Vorkommen planungsrelevanter Arten erforderlich, deren Vorgaben zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gem. § 44 BNatSchG beachtet werden.

2) Der mit MI (3) und MI (4)  festgesetzte Bereich ist von den Gestaltungsfestsetzungen 
ausgenommen.

3) EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen (DIN 4109 & 45691), Gutachten, VDI-Richtlinien anderer Art – können diese bei der Stadt 
Telgte, Raum 315 innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.

ÄNDERUNGSVERFAHREN  –  FÜR DIE 68. ÄNDERUNG
Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 24.05.2012 nach
§§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches beschlossen, die 68. Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am 17.05.2013 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Telgte, den 24.05.2012

Große Vogelsang
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung hat in der Zeit vom 22.05.2013 bis einschließlich        
10.06.2013 gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 11.06.2013

Wolfgang Pieper
Bürgermeister

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung hat in der
Zeit vom 22.05.2013 bis einschließlich 10.06.2013 gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 11.06.2013

Wolfgang Pieper
Bürgermeister

Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 07.11.2013 nach
§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, die 68. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Be-
gründung - öffentlich auszulegen.
Telgte, den 07.11.2013

Große Vogelsang
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Diese 68. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches in der Zeit vom 16.12.2013 bis einschließlich 03.02.2014 zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Telgte, den 04.02.2014

Wolfgang Pieper
Bürgermeister 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S.2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 
568) in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl. I S. 504), in der zuletzt 
geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN  –  FÜR DIE 68. ÄNDERUNG

Der Rat der Stadt Telgte hat am 20.05.2014 nach § 10 des Baugesetzbuches die
68. Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Telgte, den 20.05.2014 

Wolfgang Pieper Schmidt
Bürgermeister Schriftführerin

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 68. Änderung dieses 
Bebauungsplanes am                             ortsüblich bekannt gemacht worden. In dieser 
Bekanntmachung wurde ebenfalls auf dieVorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 
4, des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 Abs. 6 GO NRW 
hingewiesen. 
Die 68. Änderung des Bebauungsplanes hat am                                 Rechtskraft erlangt. 
Telgte, den

Bürgermeister                      

 

7b) In dem mit MI (1) bzw. GE (2) gekennzeichneten Bereichen sind Stellplätze und Garagen sowie 
Nebengebäude mit einer Grundfläche von maximal 25 qm und einer Gebäudehöhe von maximal 3 m 
auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

7c) In den mit MI (2) festgesetzten Bereichen ist ein Abstellplatz (Stauraum) von mind. 5,00 m Tiefe bis 
zur vorderen Grundstücksgrenze (Straßenbegrenzungslinie) ohne Abschlußtor einzurichten.

8) gem. § 9 (1) Nr. 4 und Nr. 5 BauGB
Die gemeinschaftliche Abstellfläche zur Aufstellung von Abfallbehältern ist allen Baugrundstücken im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zugeordnet, die nicht direkt vom Orkotten erschlossen 
werden. Sie dient nicht als Dauerstandort, sondern ausschließlich der temporären Aufstellung zu 
Zeiten der Abholung.

9) gem. § 9 (1) Nr. 24 i.V.m. Nr. 25 BauGB
9a) Innerhalb der mit "A" gekennzeichneten Flächen sind Wohn- und Schlafräume unzulässig. Entlang 

der westlichen Baugebietsgrenze innerhalb der gekennzeichneten Flächen ist eine geschlossene 
Wand mit einer Mindesthöhe von 3 m zum Schutz vor Lärmimmissionen zu errichten und dauerhaft 
zu erhalten. Diese Wand kann auch Bestandteil eines Gebäudes sein. Von dieser Verpflichtung kann 
abgesehen werden, solange auf dem westlich angrenzenden Nachbargrundstück eine vergleichbare 
bauliche Vorkehrung existiert.

9b) Die mit "B" gekennzeichnete Fläche liegt im Lärmpegelbereich IV. Bei Umbaumaßnahmen sind die 
zur Straße orientierten Fassadenteile entsprechend gegen Schall zu dämmen. Maßgeblich sind die 
Bauschalldämmmaße des Lärmpegelbereichs IV ( R`w,res 40 dB). Wohn- und Schlafräume sind 
durch entsprechende Grundrissgestaltung zu den der Straße abgewandten Seiten zu orientieren 
oder dürfen keine zu öffnenden Fenster aufweisen und sind anderweitig zu belüften (z.B. 
Schalldämmlüfter).

9c) Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch den Straßen- und Bahnverkehr werden bei einer baulichen 
Errichtung oder baulichen Änderung von Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, unterschiedliche Anforderungen an die Schalldämmung von 
Außenbauteilen gestellt. Grundlage ist das Gutachten Uppenkamp und Partner vom 21.10.2013. 
Ergänzungen vom 22.11.2013 und 28.03.2014.

Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm 
werden in der DIN 4109 verschiedene Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt, denen die vorhandenen 
oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ zuzuordnen sind. Für Außenbauteile von 
Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) 
sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung 
einzuhalten:

Die Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes R'w.res hat nach der DIN 4109 zu erfolgen. 
Bei der Anordnung von Lüftungseinrichtungen/ Rollladenkästen ist deren Schalldämmaß bei der 
Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes R'w.res zu berücksichtigen. Eine 
fensterunabhängige Lüftungseinrichtung bei nachts höherem Außengeräuschpegel als 45 dB (A) 
wird empfohlen.

10) Vergnügungsstätten sind gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen.

10b) gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO
Im  MI (3) und MI (4) ist die gem. § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung 
(Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
Im MI (4) sind Wohnnutzungen gemäß § 6 (2) Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.

Lärmpegelbereich Maßgeblicher  Außenlärmpegel in dB(A) Erforderliches Schalldämmmaß erf. R'w.res in dB(A)

Aufenthaltsräume in Wohnungen Büroräume und ähnliches

I Bis 55 31 (30) *) -

II 54 bis 60 31 (30) *) 31 (30) *)

III 61 bis 65 36 (35) *) 31 (30) *)

IV 66 bis 70 (40) 36 (35) *)

V 71 bis 75 (45) (40)

VI 76 bis 80 (50) (45)

VII > 80 30 (50)

*) Erhöhung zum ausreichenden Schallschutz für den Nachtzeitraum

Der mit MI (3) und MI (4) festgesetzte Bereich ist von den  Gestaltungsfestsetzungen ausgenommen.
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